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1
Einleitung

Vor gut einem Jahrzehnt hat der Gesetz-
geber begonnen, den öffentlichen Dienst 
in Deutschland mit dem Ziel einer wett-
bewerbsfähigen und leistungsorientierten
Dienstleistungskultur umzugestalten. Die
Ursachen für diese „Modernisierung“ wa-
ren unter anderem die angespannte Haus-
haltslage, fehlendes betriebswirtschaftli-
ches Denken, Mängel in der Personal-
wirtschaft im Sinne ungenutzter Leistungs-
potenziale, Unzufriedenheit und Motiva-
tionsdefizite bei den Bediensteten sowie ein
Vergütungssystem, das im Gegensatz zur
Privatwirtschaft kaum eine Entlohnung
der individuellen Leistung des Einzelnen
zuließ (Becker et al. 2007, S. 9ff.). Auch das
öffentliche Dienstrecht für Beamte wurde
im Rahmen der Verwaltungsmodernisie-
rung, hier zu verstehen als die Stärkung des
Leistungsprinzips durch leistungsorien-
tierte Bezahlung und Lockerung des Lauf-
bahnrechts (Bull 2008, S. 230f.), refor-
miert. Heute gilt auf Bundesebene ein 
Besoldungsrecht, welches das Leistungs-
prinzip durch leistungsorientierte Besol-
dungselemente unterstützen will.

Mit dem am 11. Februar 2009 in Kraft
getretenen Dienstrechtsneuordnungsge-
setz (DNeuG, BGBl. I S. 160, BT-Drs. 16/
7076) hat der Gesetzgeber noch einmal die
Absicht betont, für den Bund ein Beamten-
recht zu schaffen, das die Leistungsorien-
tierung im öffentlichen Dienst fördert. In
diesem Artikel wird die Frage aufgeworfen,
warum Elemente der leistungsorientierten
Besoldung bisher keine Berücksichtigung
bei der Ruhegehaltsberechnung der Beam-
tenversorgung finden. Zur Beantwortung
dieser Fragestellung werden zunächst die

neben dem Lebenszeitprinzip sowie der
Fürsorgepflicht des Dienstherrn vor allem
das Alimentationsprinzip. Die Alimenta-
tion, d.h. die staatliche Unterhaltsgewäh-
rung für Beamte, hat ihre Wurzeln im 
18. Jahrhundert und fußt auf der tradierten
Auffassung, dass eine geordnete Staatsver-
waltung und eine Verpflichtung auf das
Staats- und Gemeinwohl nur dann sicher-
gestellt ist, wenn die verantwortlichen
Amtsträger auf Lebenszeit wirtschaftlich
abgesichert sind. Die Funktion der Beam-
tenversorgung besteht demnach darin, die
angemessene Lebenshaltung des Beamten
entsprechend dem zuletzt bekleideten Amt
für die Zeit nach Ausscheiden aus dem öf-
fentlichen Dienst zu garantieren (Bull-
Kommission 2003, S. 45).

Kernbestandteil der Beamtenversor-
gung ist das Ruhegehalt, welches ab Errei-
chen bestimmter Altersgrenzen oder beim
Eintreten von Dienstunfähigkeit bezogen
wird. Aufgrund der Neuregelungen des
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Seit der Dienstrechtsreform 1997 soll sich besondere Leistung auch für Beamte finanziell lohnen. Allerdings haben die neuen 
leistungsabhängigen Besoldungselemente bisher keinen Einfluss auf die Versorgungsansprüche aus der Beamtenversorgung.Vielmehr
bleiben sie bei der Ruhegehaltsberechnung unberücksichtigt. Hier stellt sich die Frage, warum die auf Leistungsanreize abzielenden 
Reformmaßnahmen nicht auch auf das Alterssicherungssystem der Beamten übertragen wurden.1

Strukturprinzipien der Beamtenversor-
gung vorgestellt (Abschnitt 2), bevor die
leistungsorientierten Elemente der Besol-
dung und ihre Verbindung zur Beamten-
versorgung erörtert werden (Abschnitt 3).
Abschnitt 4 wendet sich den Finanzierungs-
problemen der Beamtenversorgung zu, aus
denen der „Sparzwang“ der Gebietskörper-
schaften resultiert. In Abschnitt 5 wird
schließlich anhand erfolgter Reformmaß-
nahmen diskutiert, ob die Beamtenversor-
gung in den letzten Jahren im oben ge-
nannten Sinn modernisiert oder ob ledig-
lich am Versorgungsniveau gespart wurde.
Der Artikel schließt mit einem Ausblick
(Abschnitt 6), der die Auswirkungen auf
den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber
thematisiert.

2
Strukturprinzipien der 
Beamtenversorgung

Anders als die gesetzliche Rentenversiche-
rung wird die Altersversorgung der Beam-
ten, die insbesondere durch das Beam-
tenversorgungsgesetz (BeamtVG) geregelt
wird, unmittelbar vom Dienstherrn selbst
erbracht. Der Beamte entrichtet keine (di-
rekten) eigenen Beiträge zu seiner Alterssi-
cherung, sondern seine Versorgung stellt
einen öffentlich-rechtlichen, gesetzlich ge-
regelten Unterhaltsanspruch gegen den
Dienstherrn dar (Murmann 1991, S. 232).
Verfassungsrechtlich verankert sind die
Grundlagen der Beamtenversorgung in
Art. 33 Abs. 5 GG. Danach „ist das Recht
des öffentlichen Dienstes unter Berück-
sichtigung der hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums zu regeln und
fortzuentwickeln“. Im versorgungsrechtli-
chen Sinne zählt zu diesen Grundsätzen
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DNeuG wird – wie in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung auch – die Regelalters-
grenze ab 2012 schrittweise von 65 auf
67 Jahre angehoben.2 Die Antragsalters-
grenze bleibt bei 63 Jahren, jedoch erhöht
sich der maximale Versorgungsabschlag
von 10,8 % auf 14,4 %. Kann der Beamte
45 Dienstjahre nachweisen, so ist gleich-
wohl ein abschlagsfreier Eintritt in den Ru-
hestand mit 65 Jahren möglich.

Berechnet wird das Ruhegehalt seit
dem 1. Januar 1992 nach folgender Ruhe-
gehaltsformel (vgl. § 4 Abs. 3 BeamtVG):

Ruhegehalt (Pension) = Ruhegehaltsfähige
Dienstjahre ¥ Steigerungssatz pro Jahr in %
¥ Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge

Zu den ruhegehaltsfähigen Dienstjah-
ren zählen die Dienst-, Ausbildungs- und 
Zurechnungszeiten, eventuelle Beschäf-
tigungszeiten als Angestellter im öffent-
lichen Dienst sowie Wehrdienst und ver-
gleichbare Zeiten (§§ 6ff. BeamtVG). Der
maximale Höchstruhegehaltssatz betrug
im Jahr 2009 72,56 %3 (zukünftig 71,75 %)
und wird nach 40 ruhegehaltsfähigen
Dienstjahren erreicht. Zur Bestimmung
des Ruhegehaltssatzes wird die Anzahl die-
ser Jahre mit dem Steigerungssatz von
1,81402 % (zukünftig 1,79375 %) multi-
pliziert. Die ruhegehaltsfähigen Dienstbe-
züge setzen sich aus dem Grundgehalt des
letzten Amtes, welches der Beamte min-
destens zwei Jahre lang ausgeübt haben
muss (BVerfG, Beschl. v. 20.3.2007 – 2 BvL
11/04), dem Familienzuschlag der Stufe 1
sowie sonstigen Dienstbezügen, die im Be-
soldungsrecht ausdrücklich als ruhege-
haltsfähig ausgewiesen sind, zusammen.

3
Ruhegehalt und leistungs-
orientierte Besoldung

Über die Höhe der ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge hat die Ausgestaltung der Be-
amtenbesoldung einen direkten Einfluss
auf die Höhe der Versorgungsbezüge. Die
Besoldung der Bundesbeamten wird durch
das Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG) ge-
regelt.4 Maßgebend für die Höhe der Be-
soldung ist im Sinne des Alimentations-
prinzips die Wertigkeit des ausgeübten
Amtes. Diese bestimmt sich anhand inner-
dienstlicher, unmittelbar auf das Amt be-
zogener Kriterien wie der fachlichen Qua-

lifikation („Leistungsprinzip“), der damit
einhergehenden Eingruppierung sowie
dem Dienstrang („Laufbahnprinzip“) und
der mit dem Amt verbundenen Verantwor-
tung (BVerfGE 114, 258 287f.; Lindner
2007, S. 222).

3.1 DIE EINFÜHRUNG VON 
LEISTUNGSELEMENTEN IN DAS 
VERGÜTUNGSSYSTEM

Im Rahmen der Umgestaltung des öffent-
lichen Sektors wollte der Gesetzgeber mit
dem am 1. Juli 1997 in Kraft getretenen
Dienstrechtsreformgesetz die Leistungsele-
mente im Besoldungssystem stärken und es
attraktiver sowie flexibler gestalten (Bier-
mann et al. 2005, S. 114f.). Die Reformen
folgten hierbei der Grundidee der Verwal-
tungsmodernisierung, indem Konzepte des
betriebswirtschaftlichen Managements auf
die öffentliche Verwaltung übertragen wer-
den sollten (Biermann et al. 2005, S. 27ff.;
Lorse 2007, S. 24), d.h. das Verwaltungs-
handeln und die Aufgabenwahrnehmung
sollten effizienter, effektiver und transpa-
renter durchgeführt sowie qualitativ ver-
bessert werden. Die Bezahlung sollte des-
halb nicht mehr ausschließlich nach Alter,
Familienstand und Kinderzahl erfolgen,
sondern nach individueller Leistung und
Berufserfahrung.

In Abkehr vom leistungsunabhängigen
Bewährungs- und Zeitaufstieg („Besol-
dungsdienstalter“ bzw. „Senioritätsprin-
zip“) wurden daher in das BBesG erstmals
variable „Leistungskomponenten“ einge-
führt. Die Grundgehaltstabelle wurde mit
dem Anspruch, Leistungsaspekte in der
Grundbesoldung zu verstärken, neu gefasst
und anstelle eines leistungsunabhängigen
zweijährigen Rhythmus bei „durchschnitt-
licher Leistung“ auf einen Zwei-, Drei-,
Vierjahresrhythmus umgestellt. Das Auf-
steigen in die nächsthöhere Besoldungsstu-
fe erfolgte somit nicht mehr allein durch
Zeitablauf, sondern leistungsabhängig im
Rahmen von „Leistungsstufen“.

Die Vergabe der Leistungsstufe hängt
von einer „dauerhaft herausragenden“ Leis-
tung ab. Bei unterdurchschnittlicher Leis-
tung verbleibt der Beamte hingegen in der
bisherigen Stufe, bis seine Leistung ein Auf-
steigen in die nächsthöhere Stufe rechtfer-
tigt (§ 27 Abs. 5, 7 BBesG). Die Vergabe ei-
ner Leistungsstufe durch Wechsel in die
nächsthöhere Stufe stellt gleichwohl kein
eigenständiges Bezahlungselement dar,
sondern bedeutet automatisch die Erhö-

hung des Grundgehaltes (Göser/Schlat-
mann 1998, S. 12). Da die erreichte Leis-
tungsstufe das neue Grundgehalt darstellt,
ist sie ruhegehaltsfähig.

Ebenfalls zur besonderen Honorierung
„herausragender“ Leistungen wurden als
zusätzliche Leistungselemente in § 42 a
BBesG „Leistungsprämien“ und „Leis-
tungszulagen“ eingeführt, die das monat-
lich fixe Grundgehalt, dessen Höhe sich
nach der Besoldungsgruppe des dem Be-
amten verliehenen Amtes bemisst, „auf-
stocken“. Bei der Leistungsprämie handelt
es sich um eine Einmalzahlung, die bis zur
Höhe des Anfangsgrundgehaltes der jewei-
ligen Besoldungsgruppe gewährt werden
kann. Die Leistungszulage ist eine zeitlich
befristete, widerrufliche, monatlich wie-
derkehrende Zahlung, deren Höhe monat-
lich 7 % des Anfangsgrundgehaltes nicht
übersteigen darf. Sowohl Leistungsprämie
als auch Leistungszulage sind nicht ruhe-
gehaltsfähig.

In Anbetracht der schwierigen öffentli-
chen Haushaltslage und unter dem Postu-
lat der Personalausgabensenkung wurden
die Leistungselemente kostenneutral ein-
geführt (Mühlenkamp 2008, S. 637). Der
„Leistungstopf“ ist daher durch Absenkung
der Grundbesoldung, insbesondere durch
Kürzung bzw. Wegfall des Urlaubs- und
Weihnachtsgelds, sowie aus auslaufenden
Besitzständen aus Kinder- und Familien-
zuschlägen „erwirtschaftet“ worden (Battis
2005, S. 325). Außerdem dürfen pro Jahr
maximal 15 % der Beamten hinsichtlich
der zu vergebenden Leistungsstufen und
hinsichtlich der Leistungsprämien sowie 
-zulagen berücksichtigt werden.

Die beschränkende Regelung der Kos-
tenneutralität und die 15-%-Quotierung
werden heftig kritisiert (Bull 2008, S. 231;
Jörges-Süß 2006, S. 38f.; Mühlenkamp
2008), da aus ihnen große Umsetzungs-
und Vermittlungsprobleme der Reformen
resultieren. Die Anreizwirkungen auf die
Bediensteten fallen niedrig aus und es müs-
sen negative Motivationseffekte für den Teil
des Personals, der bei der Vergabe der Leis-

2 Auch für Polizei, Feuerwehr, Richter und Soldaten
werden die besonderen Altersgrenzen schrittweise
um zwei Jahre erhöht; ebenso für Schwerbehin-
derte.

3 6. Anpassungsfaktor für Bundesbeamte gemäß
§ 14 Abs. 1 i. V.m. § 69 e Abs. 3 BeamtVG.

4 Seit der am 1. September 2006 in Kraft getretenen
Föderalismusreform I können die Länder eigene
Regelungen hinsichtlich der Besoldung und Ver-
sorgung ihrer Beamten treffen.
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tungselemente nicht einbezogen wurde,
befürchtet werden. Aus der Perspektive der
Alterssicherung ist hingegen folgender Fakt
herauszustellen: Eine Absenkung der ruhe-
gehaltsfähigen Grundbesoldung bei gleich-
zeitiger Nichtberücksichtigung der Leis-
tungszulagen und -prämien in der Ruhe-
gehaltsberechnung ist letztendlich eine
Minderung der Beamtenversorgungsleis-
tungen.5

3.2 VON DER DIENSTRECHTSREFORM
BIS ZUM DNeuG

Die Änderungen des Dienstrechtsreform-
gesetzes sollten erst der Anfang eines fort-
laufenden Reformprozesses sein. Im Jahr
2005 hatte die Bundesregierung den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Reform der Struk-
turen des öffentlichen Dienstrechts be-
schlossen (BT-Drs. 615/05; Battis 2005,
S. 325ff.). Der Entwurf sah die Einführung
eines umfassenderen leistungsbezogenen
Bezahlungssystems vor. Im Unterschied
zur Dienstrechtsreform von 1997 sollte sich
die Einführung der Leistungsstufe indivi-
duell auf das Besoldungsniveau aller Be-
amten auswirken und die variable Leis-
tungsbezahlung vollständig bei der Versor-
gung berücksichtigt werden (Schily et al.
2005; Lorse 2005, S. 445). Der Entwurf er-
ledigte sich jedoch durch die Neuwahl des
Bundestages im September 2005.

Das nun beschlossene DNeuG hat ei-
nen Großteil der Reformüberlegungen von
2005 nicht aufgegriffen, sondern mit einem
Schritt zurück am Dienstrechtsreform-
gesetz von 1997 angeknüpft (Bolay 2007,
S. 104; Drescher 2007, S 261f.; Battis 2005,
S. 326). Das DNeuG setzt dabei weiterhin
auf eine Abkehr vom Besoldungsdienstalter
und dem Senioritätsprinzip, indem es den
altersbezogenen Aufstieg in den Stufen ab-
schafft. Im Zuge dessen erfolgte ab Juli 2009
in den Grundgehaltstabellen ein Wechsel zu
(an beruflichen Dienstzeiten orientierten)
Erfahrungsstufen. Die ursprünglich zwölf
Grundgehaltstufen wurden einheitlich auf
acht reduziert. Bestehende Leistungsbezah-
lungsinstrumente wie Leistungsstufe, Leis-
tungszulage und Leistungsprämie wur-
den beibehalten. Des Weiteren wurde im
DNeuG erstmals geregelt, dass das vorhan-
dene Budget für die Leistungsbezahlung
von 0,3 % der jährlichen Besoldungsausga-
ben (ca. 31 Mio. €) im BBesG festgeschrie-
ben wird; d.h. Dienststellen sind zukünftig
verpflichtet, das Budget für die Leistungs-
honorierung vollständig zu nutzen.

Die Forderung, dass sich Leistung auch
auf die Beamtenversorgung auswirken soll
(Schily et al. 2005; Lorse 2005, S. 445), wur-
de im DNeuG nicht umgesetzt. In welcher
Größenordnung Ruhegehaltssteigerungen
durch eine Berücksichtigung der Leis-
tungselemente möglich gewesen wären,
wird durch die beispielhafte Vergleichsbe-
rechnung in Übersicht 1 zum Ruhegehalt
einer Beamtin des gehobenen Dienstes
(Grundgehaltstabelle ab 1.7.2009) darge-
stellt. Insbesondere verdeutlicht das Bei-
spiel jedoch, welche strukturellen Proble-
me innerhalb der Ruhegehaltsberechnung
zu lösen sind, wenn die Leistungskompo-
nenten der Besoldung in der Beamtenver-
sorgung berücksichtigt werden sollen.

Die exemplarische Berechnung in Über-
sicht 1 weist mögliche Steigerungsraten des
monatlichen Versorgungsniveaus um bis
zu 11,8 % aus, wenn die Leistungszulage
und die Leistungsprämie einer Beamtin
(Besoldungsgruppe A 9) vollständig auf
das Ruhegehalt durchschlagen würden. Po-
tenzielle Ruhegehaltserhöhungen in dieser
Größenordnung könnten durchaus Leis-
tungsanreize auf Beamte entfalten und 
die Leistungsorientierung im öffentlichen
Dienst stärken. Gleichwohl verdeutlicht die
Ruhegehaltsermittlung, dass bei der derzei-
tigen Ausgestaltung der Ruhegehaltsformel
die Leistungsentgelte „aus dem letzten
Amt“ direkt in das Ruhegehalt einfließen
würden, während Leistungsentgelte der
restlichen Lebensarbeitszeit unberücksich-
tigt bleiben. Somit wäre eine transparente
und vom Bezugszeitpunkt unabhängige
Berücksichtigung der Leistungselemente
nicht gewährleistet. Folglich erschwert die
derzeitige Ausgestaltung des Versorgungs-
systems eine angemessene Berücksichti-
gung der individuellen Leistung der Beam-
ten bei der Pension. Reformansätze in
Richtung einer Beamtenversorgung, die

Leistungsaspekte in der gesamten Erwerbs-
biografie berücksichtigt, sollten demzufol-
ge die Problematik umfassend angehen
und am Alimentationsgrundsatz der „Ver-
sorgung aus dem letzten Amt“ ansetzen.

An dieser Stelle drängt sich die Frage
nach den Gründen für den mangelnden
Reformeifer des Gesetzgebers auf. Ist die
Nichtberücksichtigung der kostenneutral
eingeführten Leistungselemente beim Ru-
hegehalt den leeren Staatskassen geschul-
det? Eine solche Vermutung liegt nahe, da
diese Nichtberücksichtigung eine implizite
Kürzung der Beamtenversorgung darstellt.
Der Perspektivwechsel von der Mikro- zur
Makroebene der Ausgabenseite der Beam-
tenversorgung soll im Folgenden weitere
Anhaltspunkte für die Einordnung der Ge-
setzgebung zum Versorgungsrecht unter
„Modernisierung durch Leistungsorientie-
rung“ bzw. unter „Sparzwang aufgrund
von Finanzproblemen der öffentlichen
Hand“ liefern.

4
Finanzierungsprobleme
der Beamtenversorgung

In Deutschland hat neben der gesetzlichen
Rentenversicherung gerade die Beamten-
versorgung mit großen finanziellen Proble-
men zu kämpfen (BMI 2005; Färber 1995).

5 Darüber hinaus ergeben sich Auswirkungen auf
das verfügbare Einkommen für die private Alters-
vorsorge. Für Beamte, die keine Leistungszahlun-
gen erhalten, mindert sich durch die Kürzung der
Grundbesoldung auch das für die private Vorsorge
zur Verfügung stehende Einkommen. Für die Be-
zieher der Leistungskomponenten fällt der Effekt
auf das Einkommen in der aktiven Dienstzeit un-
terschiedlich aus und richtet sich nach der Höhe der
variablen Leistungsbestandteile.

Übersicht 1: Fiktive Auswirkungen der Leistungselemente in der 
Beamtenbesoldung auf das Ruhegehalt
Beamtin A9 (Bund, ledig, 40 Dienstjahre) Betrag bei Pensionseintritt 08/2009
Grundgehalt des letzten Amtes (Stufe 8): 2.877,00 € mtl.
Max. Leistungszulage* (LZ) 2009: 154,42 € mtl.
Max. Leistungsprämie (LP) 2009: 2.206,00 € (einmalig pro Jahr)
Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge (2009): 2.877,00 € mtl.
Abgesenkter Ruhegehaltssatz (2009): 72,56%
Ruhegehalt (2009): 2.087,55 € mtl. (100%)
Fiktives Ruhegehalt, bei max. LZ: 2.199,60 € mtl. (105,4%))
Fiktives Ruhegehalt, bei max. LP: 2.220,94 € mtl.(106,4%)
Fiktives Ruhegehalt, max. LZ und LP: 2.332,99 € mtl. (111,8%)
*   7% des Anfangsgrundgehalts A 9.
** Anfangsgrundgehalt A 9.

Quelle: Berechnungen der Autoren.
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ben erklärt sich aus dem Wachstum der
Versorgungsempfängerzahlen. Waren es
2005 bei den Gebietskörperschaften noch
914.600 Versorgungsempfänger, so wird
deren Anzahl bis 2050 auf 1,67 Mio. an-
wachsen. Während der Bund nur mit ei-
nem Anstieg von 207.000 im Jahr 2005 auf
237.000 im Jahr 2050 rechnen muss, was
nicht zuletzt auf das altersbedingte Aus-
scheiden der Pensionärsgruppe nach Art.
131 GG zurückzuführen ist, sind die Län-
der mit einer Verdopplung von 600.000 auf
1,24 Mio. besonders stark betroffen. Auch
bei den Gemeinden ist der Anstieg von
107.500 auf 192.500 beträchtlich.

Die offiziellen Vorausberechnungen
der Bundesregierung weisen einen deutlich
schwächeren Anstieg für Empfängerzahlen
und Versorgungsausgaben aus (BMI 2005,
S.333ff.).Dies ist insbesondere auf überhol-
te Annahmen zur künftigen Entwicklung
der Lebenserwartung der Versorgungsemp-
fänger zurückzuführen. In dem hier präsen-
tierten Modell steigt die fernere Lebenser-
wartung der 65-jährigen Beamtinnen bis
2050 auf 25,3 Jahre und die der Beamten auf
21,8 Jahre an. Dies führt in den neuen Mo-
dellrechnungen zu längeren Pensionsbe-
zugszeiten als noch vom Dritten Versor-
gungsbericht 2005 erwartet (Färber et al.
2009, S. 139ff.). Für einen direkten Vergleich
der Ergebnisse sind in Abbildung 1 die Be-
rechnungsvarianten aus dem Dritten Ver-
sorgungsbericht8 (BMI 2005) mit identi-
schen Annahmen hinsichtlich der Entwick-
lung der Versorgungsbezüge dargestellt.

4.2 ANSTEIGENDE VERSORGUNGS-
STEUERQUOTEN

Um nun die zu erwartende Haushaltsbelas-
tung durch die Beamtenversorgung darzu-
stellen, werden die vorausberechneten Ver-
sorgungsausgaben ins Verhältnis zu den
künftigen Steuereinnahmen von Bund,
Ländern und Gemeinden gesetzt. Solche
Versorgungssteuerquoten stellen die jähr-
lichen Versorgungsausgaben für Pensionä-
re als Prozentsatz der Steuereinnahmen der

schreibung der Versorgungsempfängerzah-
len ausgehend vom Bestand der aktiven
und passiven Beamten im Jahr 2005 unter
Zuhilfenahme der Pensionseintrittswahr-
scheinlichkeiten der Jahre 2001 bis 2005 so-
wie der Sterbetafel 2003/ 2005, die im Zeit-
ablauf an die Basisannahme zur Lebens-
erwartung der 11. koordinierten Bevölke-
rungsvorausberechnung angepasst wird.

Abbildung 1 veranschaulicht die Ent-
wicklung der Versorgungsausgaben bis
2050. Sie wird zunächst durch ein Basis-
szenario und ein Szenario I dargestellt. Das
Basisszenario legt für den gesamten Pro-
jektionszeitraum die spezifischen Durch-
schnittsbezüge des Basisjahres 2005 zu-
grunde. Diese Berechnungsvariante ohne
Anpassung der Versorgungsbezüge zeigt,
wie sich die zahlenmäßige und struktu-
relle Entwicklung der Versorgungsempfän-
ger auf die Versorgungsausgaben auswirkt.
Im Basisszenario steigen die Versorgungs-
ausgaben der Gebietskörperschaften von 
25,55 Mrd. € im Jahr 2005 bis 2050 um 
78 % auf 45,55 Mrd. € an. Dem Szenario I
liegt über den gesamten Berechnungszeit-
raum von 2005 bis 2050 die Annahme zu-
grunde, dass die Pensionäre jährlich mode-
rate Versorgungsanpassungen in Höhe von
1,5 % erhalten. Die Versorgungsausgaben
erhöhen sich hier bis 2050 um 248 % auf
89,04 Mrd. €.

Der starke Anstieg der Pensionsausga-

Der doppelte Alterungsprozess belastet das
Versorgungssystem der Beamten in beson-
derem Maße (Besendorfer et al. 2006), da
der überwiegende Teil der Pensionsausga-
ben aus dem laufenden Steueraufkommen
finanziert wird. So führen vor allem die
Personalexpansion im öffentlichen Dienst
seit Ende der 1960er bis Anfang der 1980er
Jahre und eine weiter ansteigende Lebens-
erwartung der Beamten zu höheren Pen-
sionsausgaben. Im Gegenzug belastet die
niedrige Geburtenziffer (Ehrentraut/Heid-
ler 2008, S. 232) die Finanzierungsbasis der
Beamtenversorgung durch eine abneh-
mende Zahl von Steuerzahlern.

4.1 DIE ENTWICKLUNG DER 
VERSORGUNGSAUSGABEN

Im Folgenden soll dieser Sachverhalt an-
hand aktueller Modellrechnungen6 (Färber
et al. 2009) zur Entwicklung der Versor-
gungsausgaben von Bund, Ländern und
Gemeinden verdeutlicht werden. Die Vor-
ausberechnungen quantifizieren die Ver-
sorgungslast der Gebietskörperschaften
ausgehend vom Basisjahr 2005 bis zum
Jahr 2050 unter Zugrundelegung des der-
zeit geltenden Rechts.7 Die künftigen Ver-
sorgungsausgaben hängen dabei von der
Veränderung der Versorgungsempfänger-
zahlen und von der Zunahme der Versor-
gungsbezüge ab. Hierbei erfolgt die Fort-

6 Die hier präsentierten Modellrechnungen wurden
auf Basis der Ist-Werte des Jahres 2005, die insbe-
sondere die geleisteten Sonderzahlungen berück-
sichtigen, aktualisiert.

7 Die Modellrechnungen basieren auf Daten des Sta-
tistischen Bundesamtes und stellen auf die Rechts-
lage im Jahr 2008 ab.

8 Der Vierte Versorgungsbericht aus dem Jahr 2009
enthält lediglich Vorausberechnungen für den
Bund.

Abb. 1: Versorgungsausgaben der Gebietskörperschaften
2005-2050  – alternative Berechnungen, in Mrd. Euro –

Quelle: Färber et al. 2009; BMI  2005; Darstellung der Autoren.
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entsprechenden Periode dar. Über den
Zeitablauf betrachtet, geben die Quoten
Auskunft darüber, in welchem Maße die je-
weiligen Steuereinnahmen durch die Ver-
sorgungsausgaben in Anspruch genom-
men werden.

Die Vorausberechnung der Versor-
gungsausgaben wurde hier um ein Szena-
rio II mit jährlichen Versorgungsanpassun-
gen in Höhe von 2,5 % ergänzt. In diesem
Fall würden die Versorgungsausgaben der
Gebietskörperschaften bis 2050 um 442 %
auf 138,42 Mrd. € ansteigen. Im Basis-
szenario werden zur Berechnung der Ver-
sorgungssteuerquote konstant die Steuer-
einnahmen aus dem Jahr 2005 zugrunde ge-
legt. Für die Vorausberechnung der Steuer-
einnahmen in den Szenarien I und II wird
die normierte Steuerquote der letzten 
zehn Jahre von 21,24 % und die normierte
Verteilung der Steuereinnahmen auf die
Gebietskörperschaften bis ins Jahr 2050
fortgeschrieben. Zur langfristigen Bestim-
mung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung sind die Modellrechnungen mit den
Basisannahmen einer makroökonometri-
schen Vorausberechnung der International
Labour Organization (ILO) koordiniert
(Scholz 2009).9

Tabelle 1 zeigt, dass sich in Zukunft die
Haushaltsbelastungen bei Bund, Ländern
und Gemeinden unterschiedlich ent-
wickeln werden. Der Bund, dessen Versor-
gungssteuerquote derzeit mit 2,47 % recht
niedrig ist, muss im Basisszenario nur mit
einer geringen Mehrbelastung durch die
Versorgungsausgaben rechnen. Im Szena-
rio I, in welchem die Versorgungsempfän-
ger bis 2050 per Annahme (einer jährlichen
Inflationsrate von 1,5 %) lediglich einen
Inflationsausgleich aus ihren Versorgungs-
anpassungen erhalten, wird der Bundes-
haushalt sogar entlastet. Die Steuereinnah-
men steigen in diesem Fall stärker an als die
Versorgungsbezüge. Auf die Gemeinden
und insbesondere die Länder kommt in
den nächsten Dekaden eine Erhöhung der
Versorgungssteuerquote zu. Im Szenario II

werden die Versorgungsausgaben der Län-
der 2050 ganze 18,16 % der Steuereinnah-
men beanspruchen. Ein Vergleich der Quo-
ten aus dem Basisszenario mit dem Szena-
rio II zeigt, dass das gesamtwirtschaftliche
Wachstum auch bei Bezügeerhöhungen
von 2,5 % den Anstieg der Versorgungs-
ausgaben bis 2025 noch leicht abfedern
kann. Anschließend sinkt im Modell das
nominale Wachstum demografiebedingt
auf unter 2,5 % und führt in Szenario II zu
einem stärkeren Anstieg der Versorgungs-
steuerquote als im Basisszenario.

Insgesamt wird die Versorgungssteuer-
quote der gesamten Gebietskörperschaften
in allen Szenarien ansteigen. Diese Ent-
wicklung zeigt, dass die geforderte Nach-
haltigkeit im Finanzierungssystem der 
Beamtenversorgung (Karl-Bräuer-Institut
2006) bisher nicht erreicht wurde. Viel-
mehr kommen auf die Gebietskörper-
schaften durch die Versorgungslasten gro-
ße Finanzierungsprobleme zu.

5
Modernisierung und 
Sparzwang

5.1 DIE REFORMEN

Vor dem Hintergrund steigender Versor-
gungslasten der Beamtenversorgung, die
einen erheblichen Teil der Tragfähigkeits-
lücke (SVR 2003) in Deutschland verursa-
chen, hat der Gesetzgeber bereits vor dem
DNeuG eine Reihe von Reformmaßnah-
men veranlasst. Diese Reformprozesse set-
zen seit 20 Jahren vor allem bei der Höhe
der Versorgungsleistungen (Färber et al.
2009, S. 135ff.), und nicht bei den Struk-
turprinzipien oder Berechnungsgrundsät-
zen der Beamtenversorgung an. Unter an-
derem wird das Versorgungsniveau selbst
seit 2003 schrittweise reduziert. Darüber
hinaus wirkt der Gesetzgeber dem Früh-
pensionierungstrend mit Versorgungsab-

schlägen entgegen. Außerdem werden seit
1999 die Versorgungsanpassungen gemin-
dert, um Versorgungsrücklagen zu bilden.10

Die bedeutendsten Reformmaßnahmen
der letzten zwei Dekaden zeigt Übersicht 2.

Im Rahmen der Änderungen sind in
der Regel die Kosten senkenden Reform-
maßnahmen aus der gesetzlichen Renten-
versicherung „wirkungsgleich“ auf die 
Beamtenversorgung übertragen worden
(BMI 2005, S. 86; Bull 2008, S. 30; Ruland
2002).Allerdings verdeutlichen die Voraus-
berechnungen der Versorgungsausgaben,
dass durch diese Maßnahmen die öffent-
lichen Haushalte nach wie vor nicht nach-
haltig entlastet werden. Obwohl bei der
Projektionsrechnung die bis 2008 be-
schlossenen Gesetzesänderungen berück-
sichtigt werden, steigen die Versorgungs-
lasten weiter an. Die Zahlen weisen darauf
hin, dass den Beamten in den nächsten Jah-
ren weitere Änderungen hinsichtlich ihrer
Altersversorgung bevorstehen und dass
beim Versorgungsniveau erneut nachkorri-
giert werden wird. Es stellt sich daher die
Frage, ob nicht vielmehr eine grundlegen-
de Neuausrichtung des Alterssicherungs-
systems auf individuelle Leistung der Be-
diensteten und auf Nachhaltigkeit notwen-
dig ist.

5.2 DISKUSSION

Die erfolgten Reformen in Form von Kür-
zungen des Versorgungsniveaus in der Be-
amtenversorgung lassen sich mit Blick auf
die Vorausberechnungen aus Abschnitt 4
als Reaktion auf die steigenden Versor-
gungslasten und die allgemeine Haushalts-

9 Für weitere Informationen zu den Parametern und
Annahmen der Modellrechnungen vgl. Färber
et al. 2009.

10 Distributive Aspekte werden in dem vorliegenden
Beitrag ausgeklammert. Weitere Forschungsarbei-
ten könnten an dieser Stelle beispielsweise die Aus-
wirkungen der Reformen auf das Versorgungsni-
veau verschiedener Beamtentypen und -kohorten
analysieren.

Tabelle 1: Vorausberechnung der Versorgungssteuerquoten der 
Gebietskörperschaften – in % –

Basisszenario Szenario I Szenario II
Bund Länder Gemein- Gesamt Bund Länder Gemein- Gesamt Bund Länder Gemein- Gesamt

den den den
2005 2,47 9,18 4,85 5,62 2,47 9,18 4,85 5,62 2,47 9,18 4,85 5,62
2025 2,56 15,55 6,88 8,63 2,10 12,72 5,63 7,06 2,55 15,47 6,85 8,59
2050 2,97 18,00 8,44 10,06 1,93 11,68 5,48 6,53 3,00 18,16 8,51 10,15

Quelle: Berechnungen der Autoren.
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lage der Gebietskörperschaften interpretie-
ren. Somit sind die bisherigen Reformen
eher Ausdruck eines öffentlichen Spar-
zwangs und weniger Teil eines ausdiffe-
renzierten Modernisierungskonzepts für
den öffentlichen Dienst. Der Gesetzgeber
hat trotz höchstrichterlicher Betonung
(BVerfG, Urt. v. 27.9.2005 – 2 BvR 1387/02,
Rn. 131f.) der strukturellen Unterschiede
der Beamtenversorgung und der gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) bereits
seit 1992 eine Konvergenz der beiden Al-
terssicherungssysteme vorangetrieben (Ru-
land 2002, S. 948). An dieser Stelle sei des-
halb auf die Bifunktionalität der Beamten-
versorgung, die anders als die GRV neben
der ersten Säule der Alterssicherung zu-
sätzlich die betriebliche Alterssicherung
(zweite Säule) abdeckt (BMGS 2003,
S. 123), verwiesen. Bei der Diskussion um
die Grenzen weiterer Kürzungen sollte 
neben dem aus Art. 33 Abs. 5 GG ab-
geleiteten Alimentationsprinzip (Lindner
2007, S. 223) stets der bifunktionale Cha-
rakter der Beamtenversorgung berücksich-
tigt bleiben.11

Auch die Einführung leistungsorien-
tierter Besoldungselemente hat implizit zu

einer Absenkung des Ruhegehaltsniveaus
geführt. Die ruhegehaltsfähige Grundbe-
soldung wurde abgesenkt und die an ihre
Stelle tretenden Leistungsprämien und 
-zulagen werden nicht bei der Ruhege-
haltsberechnung berücksichtigt. Weiter-
führende Reformvorschläge der Bull-Kom-
mission oder des Eckpunktepapiers „Neue
Wege im öffentlichen Dienst“ (Schily et al.
2005), die Lösungsansätze hin zu einem
umfassenden Modell einer leistungsorien-
tierten Besoldung und Versorgung enthiel-
ten, wurden vom DNeuG 2009 nicht
berücksichtigt. Im System der Beamtenver-
sorgung macht sich zusätzliche Leistung
somit nicht bezahlt.

Eine Einbeziehung der Leistungskom-
ponenten in die Versorgung und somit die
Einkehr von leistungsbezogenen Elemen-
ten in das Alterssicherungssystem der Be-
amten wäre jedoch wünschenswert und
sollte nicht dem Sparzwang zum Opfer 
fallen. Ganzheitliche Lösungen, die eine
Stimmigkeit zwischen einem leistungs-
orientierten Bezahlungssystem und dem
organisationalen Kontext des öffentlichen
Dienstes schaffen (Jörges-Süß 2006, S. 40),
erfordern inhaltlich aufeinander abge-

stimmte Reformen der Beamtenbesoldung
und -versorgung.

Nachdem in Art. 33 Abs. 5 GG explizit
festgeschrieben wurde, dass das Beamten-
recht auch „fortzuentwickeln“ ist, scheint
die „Reformbremse“ Alimentationsprinzip
(Bull 2006, S. 244ff.) einer Leistungsaus-
richtung der Beamtenversorgung nicht
mehr im Weg zu stehen. Vielmehr lässt es
selbst das tradierte Alimentationsprinzip
zu, dass bei der Versorgung der Beamten
zumindest teilweise auf die zuvor erbrach-
te Leistung abgestellt wird. Vor diesem
Hintergrund ist die Einführung eines
„Mischsystems“ aus Basisversorgung und
einem variablen leistungsbezogenen Ver-
sorgungsanteil möglich, wenn die Basisver-
sorgung eine ämterbezogene Differenzie-
rung beibehält und einen Kernbestand der
Alimentation unangetastet lässt (Lorse
2005, S. 454). Allerdings haben die Aus-
führungen zur Ruhegehaltsberechnung in
Abschnitt 3 verdeutlicht, dass die derzeiti-
gen Strukturprinzipien der Beamtenver-
sorgung eine konsequente zeitanteilige
Berücksichtigung der leistungsorientierten
Besoldungskomponenten beim Ruhege-
halt erschweren. Die Umsetzung des Ali-
mentationsprinzips als Versorgung aus
dem letzten Amt ist für nur phasenweise in
der Erwerbsbiografie gewährte Leistungs-
elemente nicht anwendbar. Denkbar wären
für diesen variablen Leistungsanteil nach
der Bezugsdauer gewichtete, zusätzliche
Versorgungsbezüge, die wie alle Versor-
gungsansprüche periodengerecht bereits
bei der Entstehung (in der aktiven Er-
werbsphase) in den entsprechenden Haus-
halt eingestellt werden sollten.

6
Ausblick

Aus der Perspektive des öffentlichen Diens-
tes als Arbeitgeber haben die fortlaufenden
Absenkungen des Versorgungsniveaus und
eine ausbleibende Berücksichtigung leis-
tungsorientierter Besoldungselemente bei
der Versorgung weitreichende Konsequen-
zen. Vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels wird der öffentliche Dienst

11 Zusätzlich sind die Wechselwirkungen der Besol-
dungs- und Versorgungsreformen mit der Mög-
lichkeit und Notwendigkeit der privaten, eigenver-
antwortlichen Altersvorsorge (dritte Säule) zu be-
achten.

Übersicht 2: Reformen der Beamtenversorgung seit 1989
Reformgesetz/Jahr Änderungen der Versorgungsleistungen

Abschaffung der degressiven Ruhegehaltsstaffel und Einführung 
der linearen Ruhegehaltsskala
Anhebung der Dienstjahre zur Erlangung der Höchstversorgung 
i. H.v. 75 % von 35 auf 40 Jahre
Einführung eines Versorgungsabschlags i. H.v. 3,6 % für jedes Jahr 
vor Vollendung des 65. Lebensjahres (bei Inanspruchnahme der 
Antragsaltersgrenze)
Anhebung der allgemeinen Antragsaltersgrenze für den vorzeitigen 
Ruhestand von 62 auf 63 Jahre
Schrittweises Vorziehen der Einführung des Versorgungsabschlags 
(0,6 % 1998 bis 3,6 % ab 2003)
Kürzung ruhegehaltsfähiger Ausbildungszeiten auf 3 Jahre
Einführung und Bildung einer Versorgungsrücklage durch 
schrittweise Absenkung des Besoldungs- und Versorgungsniveaus
um 3 % (15 mal 0,2 Prozentpunkte in den Jahren 1999 bis 2013)
Berücksichtigung der Stellenzulagen als ruhegehaltsfähige Dienst-
bezüge entfällt; Verschärfung der Hinzuverdienstregelungen
Absenkung des Versorgungsniveaus in 8 Schritten:

Höchstruhegehaltssatz von 75 % auf 71,75 % der ruhegehalts-
fähigen Dienstbezüge
dementsprechende Absenkung des jährlichen Steigerungssatzes
von 1,875 % auf 1,79375 %

Die Anpassungsminderungen um 0,2 Prozentpunkte (s. o.) werden
ausgesetzt und erst im Anschluss an die 8. Anpassung wieder 
aufgenommen
Absenkung des Witwen- bzw. Witwergeldes von 60 % auf 55 % 
der zugrunde liegenden Beamtenpension
Schrittweise Anhebung des Pensionseintrittsalters auf 67 Jahre
Schrittweise Ausweitung des max. Versorgungsabschlages auf 
14,4 % (Festhalten der Antragsaltersgrenze bei 63)
Abschlagsfreier Pensionseintritt bei 45 Jahren ruhegehaltsfähiger
Dienstzeiten

Quelle: Darstellung der Autoren.

Beamtenversorgungs-
änderungsgesetz 1989
Geltung ab 1.1.1992

Dienstrechtsreformgesetz 1997
Geltung ab 1.7.1997

Dienstrechtsneuordnungsgesetz 
2009
Geltung ab 11.2.2009

Versorgungsänderungsgesetz
2001
Geltung ab 1.1.2003

Versorgungsreformgesetz 1998
Geltung ab 1.7.1998
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als Arbeitgeber künftig zunehmend mit der
Privatwirtschaft in Konkurrenz um qualifi-
zierte Nachwuchs- und Fachkräfte treten,
da tendenziell weniger Bewerber zur Verfü-
gung stehen werden (Bull 2008, S. 228f).
Kürzungen bei den Versorgungsbezügen
sind in diesem Wettbewerb um Leistungs-
träger ebenso nachteilig (Färber 1998,
S. 979) wie die Abkopplung der Beamten-
besoldung von der allgemeinen Reallohn-
entwicklung in Deutschland (Sinn 2004).
An dieser Stelle sollte der bis dato die 
Versorgungsreformen dominierende Spar-

zwang zumindest um eine Harmonisie-
rung der Leistungsausrichtung in Besol-
dung und Versorgung ergänzt werden.
Eine diesbezügliche Einheitlichkeit von Be-
soldung und Versorgung würde zur leis-
tungsorientierten Umgestaltung des öf-
fentlichen Dienstes beitragen und seine At-
traktivität als Arbeitgeber erhöhen.

Um die Leistungskomponenten bei der
Alterssicherung der Beamten einzubezie-
hen und um fortlaufenden Kürzungen
beim Versorgungsniveau entgegenzuwir-
ken, ist jedoch eine grundlegende Neuge-

staltung des Systems nötig. Eine Fortent-
wicklung des Alimentationsprinzips er-
scheint notwendig, zumal bereits nach
heutigem Rechtsverständnis teilweise auf
die individuelle Leistung der Beamten ab-
gestellt werden darf. Ob vor diesem Hin-
tergrund eine (partielle) Umstellung der
Ruhegehaltsberechnung auf ein Versor-
gungspunktemodell möglich ist, welches
die leistungsbezogenen Besoldungselemen-
te der gesamten Dienstzeit und die Bifunk-
tionalität der Beamtenversorgung berück-
sichtigt, sollte geprüft werden.
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